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unmittelbare Königsßörige geroefen fein, bie fid) infolge ber

Schroäche unb ber 2tbroeferibeit ber Seicbsgeroalt, praftifch oom
Stanb ber SUtfreien in nichts mehr unterfcbieben.

Staatsbürger mitiberen Utechts mar bie Klaffe ber

©runbßörigen.
Bie ©runbbörigen ober gutsberrlichen. ffinterfäffen maren mit
ibrer Serfon an bas ©ut bes Gerrit, bas fie beroirtfchafteten,
gebunben. Sie burften es ohne Erlaubnis ihres fterrn nicfjt

oerlaffen, fonnteit aber burch ben f)errn and) nicht oon ihrem
f)ofe oertrieben roerben. 'Sie roaren ainspflicfjtig, mußten eine

f)eirats= unb ©rbfchaftsfteuer entrichten unb nad) ihrem Bobe
hatte ber ©utsherr 2tnfprud) auf bas hefte Kleib unb bas hefte

Stiicf Sieh aus ihrem Stachlaß. Sie tonnten toeber an ber

freien Solfsgemeinbe, noch am ßanbgericht teilnehmen, fon=

bern unterftanben ber ©erichtsbarteit ihres ©runbberrn auf bem

gutsherrlichen f)of= ober fferrfcbaftsgericht.
Bie unterfte Stufe ber Seoölferung bitbeten

bie S e i b e i g e n e n.

Ks roaren bies bie nicht mit eigenem ©runb' unb Soben aus=

geftatteten Knedjte, Bagtößner unb bas su einem £)of gehörige
ftausgefinbe. fÇiir ihre Slrbeit erhielten fie bloß ben ßebens»

unterhalt. Stur bie höheren Sreien, bas Seid), bie ©ottesbäufer,
bie Surften unb Seeiberren burften ßeibeigene halten; Sienft=
leute unb ©igenleute roaren bagu nicht berechtigt. Ber ßeib=
eigene roar oollfommen rechtlos. 2Bie eine ffiare rourbe er oer=

tauft, oerfchenft unb oerbanbelt. 3a er tonnte auch nur 3ur
ftätfte einem anbern überloffett roerben unb fogar feine noch

ungeborene Sachtommenfdjaft tonnte unter sroei Eigentümer
uerteilt roerben, roie bies im 3abre 1259 gefd)ah, als Freiherr
Sterner oon Kien urfunbticb bem erlauchten fferrn ©rafen Su=
bolf oon f)absburg bas Stecht auf feinen ßeibeigenen Heinrich
oon Balbeim 3itr ßälft-e abtrat. Unb roenn biefer leibeigene

Heinrich oon Batheim ein Steib oon feinen ober bes ©rafen
Eigenleuten 3ur Srau nähme unb mit ihr Kinber seugen roiir=

be, bann füllten biefe Kinber roieberum halb unb halb geteilt
roerben.

Sur ©be beburfte ber ßeibeigene bie Seroilligung feines
fferrn. Steift mußte er eine ßeibeigene feiner eigenen #err=
fdjaft gur Srau nehmen, ober es rourbe oereinbart, baß bie

Kinber unter bie Sefißer ber beiben ©Itern oerteitt roürben.
Unter ©ottesbäufern roar es auch üblich, baß fie ihren ©igen*
teuten genau oorfchrieben, roo fie fich ihre grauen 3» fuchen

hätten; fo roaren bie ©igenteute oon Sltborf noch 1439 oerpftirfp
tet, ihre Sraueit ober Stänner unter ben ©igenleuten ber ©ot=

tesßäufer su ©infiebeln, St. ©allen, Sfäffers, Schännis, Steb
chenau, St. Stegula in Sürich unb in Säcfingen 31t fucheit.

Sach altem germanifihem unb burgunbifchem Secht rourbe
bie Beirat einer freien Srau mit einem leibeigenen SJtann mit
©nthauptung unb bem Seuertob beftraft. Später oerlor ein
Sreier feine Sreibeit, roenn er eine ßeibeigene heiratete, ©r
rourbe mit feiner gangen Sacbfommenfcbaft ebenfalls ßeib*
eigener ber fterrfcßaft feiner ©hefrau. Sod) 1484 erließ Sern
ein Serbot gegen bie Sereßetichung 3roifchen greien unb Un=

freien. Bie Uebertretung biefes Serbotes rourbe sroar nicht
mit mit bem Bobe ober bem SSerluft ber Sreibeit, fonbern noch
mit einer Suße oon 20 ©ulben beftraft.

Bas ßos ber ßeibeigenen roar jeboch nicht fo frfjlecfjt roie
es und) ibrer politifch oötlig rechtlofen Stellung fd)einen fönnte.
Siele roaren froh burd) freimütige Unterroerfung ber Sorge

m ihr leibliches Stoßt enthoben gu fein. Benn, roenn fie auch
ber Suchtgeroalt ihres ßeibßerrn unterftanben, fo hatte biefer
anbrerfeits auch bie Sflicßt für fie gu forgen. Stenn er fie in
fcßtoerer Sot im Stiche ließ ober fich ihrer in Kranfßeit nicht
annahm, bann hatte er feinen Snfpruch unb fein Stecht auf ihren
Sefiß oerloren. (gortfeßung' folgt.)

Um bie (Sicticrimo beb äkrbtenftauefatles beim äßebrmattn
Sach 2trt. 1 unferer Stititärorganifation oom 3ohre 1907

ift jeber Sdrtoeiser roehrpflidjtig. ©ntroeber bat er bie SOtilitär»

bienftpflicht, ober bie Stititärfteuerpflicht 31t erfüllen. Bie Steßr=
Pflicht in beiben Sonnen foil allen Scßroeiserbürgern in gleicher
BBeife ein Opfer fein, bas fie freubig an bas große Sterf ber
Serteibigung ber fjeimat beitragen haben.

Stir müffen aber fonftatieren, baß bie heutige Serteilung
fid) su ungunften ber ©inen oerfeßoben hat, inbem oom Bienft=
Pflichtigen mit Sücffidü auf bie gefpannte internationale ßage
immer tnebr oerlangt roerben muß.

SJtit ber türgtich befchloffenen Serlängerung ber Schulen,
aber namentlich auch ber Stieberholungsfurfe burch bie ©ibgen.
Säte, erfährt biefe Serfcßiebung einen berartigen ©rab, baß
fich begreiflicherroeife oerfeßiebene Sürger barpit befaffen unb
bie aus ber Serlängerung refuttierenben ©rfcheinungen 3U miß
bern oorfchlagen. (fioffentlid) ift ber ©runb nicht etroa in ben

beoorftehenben Sat.=Satsroahlen 311 fuchen!)
3n teßter Seit erhielt man Kenntnis oon Eingaben unb

Sorfcßlägeu oon potitifd)en unb roirtfdpiftlichen Organifationen,
fotoie auch oon militärifchen Sereinigungen, bie fid) mit ber
fosialen Seite bes Sroblems befcßäftigten. Solititer oerfeßie*
bener Süaneen ftellten SJtotionen unb 3nterpellationen in bie=

fer Sichtung, benen allerbings ber Shef bes ©. St. B. antroorten
tonnte, baß biefe Sngetegenßeit fchon längere Seit oon ben ein=

seinen Bepartementen ftubiert toerbe unb bemnächft ein fertiges
Srofeft 31t erroarten fei. So follen halb ben Störten Baten
folgen.

©s geht ia roirflich um eine bebeutfame grage. Soll ber
Stehrmann für bie Seit ba er im Stititärbienft fteht, nebft bem

Solbe eine ongemeffene ©ntfehäbigung erhalten? ©ine reftlofe
Schabloshaltung fann babei natiirtid) nicht in Setradjt fallen.
Ilnfer Sienft für bie Serteibigung ber ffeimat muß unb foil
immer ein Opfer bebeuten. 3cbes anbere Spftem müßte unfere
Stilisarmee oerunmöglichen unb mit ber Seit 3U einer 21 rt
Serufsheer führen.

Schon früher rourbe oerfucht bie großen Opfer bes 2ßehr=

mannes erträglich 3U geftalten. Samentlich sielt 2lrt. 335 0. S.
barauf ab, bem 2trbeitnebmer in geroiffen Sällen eine Stilbe=
rung su oerfchaffett. Sornehmlid) haben aber baoon bis heute
nur unfere Seamten unb 21ngeftellten ber Deffentlichfeit profi=
tiert. 3n ber Srioatroirtfchaft rourbe fchon feltener eine ©nß
fchäbigung ausbesahlt, roas allerbings nun in ben leßten 3ahren
auch etroas geänbert hat, roeil bas Serftänbnis für bie 21rmee
mehr unb mehr in alle Kreife eittbrang. Biefe ßohnsahlung
ging aber ausfchtießlich auf Koften ber Unternehmung felbft.

Son ber obgenannten ©efeßgebung haben bagegett bis
heute nichts profitiert alle 21ngeftetlten unb 21rbeiter, beren
Bienftoerhältnis nid)t unter biefen Segriff fällt, foroie namenß
lieh alle Sreierroerbenben, roie ^anbroerter, ©eroerbler, Sauern
ufto. Ber 21rt. 335 roar übrigens immer nur als Srooiforium
betrad)tet roorben unb rourbe im ©ibgen. Sarlament oerfcbie=
bentlich 3U reoibieren oerfucht.

21uch bie Stilitärorganifation oom 3ahre 1907 fießt befon=
bere ßeiftungen bes Staates an 2ßehrmänner oor. Ber 21rt. 22

lautet: „21ngehörige oon Bßehrmännern, bie burch bereu Stilb
tärbienft in 3tot geraten, finb ausreidjettb su unterftüßen. Solche
Unterftüßungen bürfett nicht als 21rmenunterftüßung behanbett
roerben."
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unmittelbare Königshörige gewesen sein, die sich infolge der

Schwäche und der Abwesenheit der Reichsgewalt, praktisch vom
Stand der Altfreien in nichts mehr unterschieden.

Staatsbürger minderen Rechts war die Klasse der

G r u n d h ö r i g e n.

Die Grundhörigen oder gutsherrlichen Hintersassen waren mit
ihrer Person an das Gut des Herrn, das sie bewirtschafteten,
gebunden. Sie durften es ohne Erlaubnis ihres Herrn nicht
verlassen, konnten aber durch den Herrn auch nicht von ihrem
Hofe vertrieben werden. Sie waren zinspflichtig, mußten eine

Heirats- und Erbschaftssteuer entrichten und nach ihrem Tode
hatte der Gutsherr Anspruch auf das beste Kleid und das beste

Stück Vieh aus ihrem Nachlaß. Sie konnten weder an der

freien Volksgemeinde, noch am Landgericht teilnehmen, son-
dern unterstanden der Gerichtsbarkeit ihres Grundherrn auf dem

gutsherrlichen Hof- oder Herrschaftsgericht.

Die unterste Stufe der Bevölkerung bildeten

die Leibeigenen.
Es waren dies die nicht mit eigenem Grund und Boden aus-
gestatteten Knechte, Taglöhner und das zu einem Hof gehörige
Hausgesinde. Für ihre Arbeit erhielten sie bloß den Lebens-
unterhalt. Nur die höheren Freien, das Reich, die Gotteshäuser,
die Fürsten und Freiherren durften Leibeigene halten; Dienst-
leute und Eigenleute waren dazu nicht berechtigt. Der Leib-
eigene war vollkommen rechtlos. Wie eine Ware wurde er ver-
kauft, verschenkt und verhandelt. Ja er konnte auch nur zur
Hälfte einem andern überlassen werden und sogar seine noch

angeborene Nachkommenschaft konnte unter zwei Eigentümer
verteilt werden, wie dies im Jahre 1259 geschah, als Freiherr
Werner von Kien urkundlich dem erlauchten Herrn Grafen Ru-
dolf van Habsburg das Recht auf seinen Leibeigenen Heinrich
von Talheim zur Hälfte abtrat. Und wenn dieser leibeigene

Heinrich von Talheim ein Weib von seinen oder des Grafen
Eigenleuten zur Frau nähme und mit ihr Kinder zeugen wür-
de, dann sollten diese Kinder wiederum halb und halb geteilt
werden.

Zur Ehe bedürfte der Leibeigene die Bewilligung seines

Herrn. Meist mußte er eine Leibeigene seiner eigenen Herr-
schaft zur Frau nehmen, oder es wurde vereinbart, daß die

Kinder unter die Besitzer der beiden Eltern verteilt würden.
Unter Gotteshäusern war es auch üblich, daß sie ihren Eigen-
leuten genau vorschrieben, wo sie sich ihre Frauen zu suchen

hätten; so waren die Eigenleute von Altdorf noch 1439 verpflich-
tet, ihre Frauen oder Männer unter den Eigenleuten der Got-
teshäuser zu Einsiedeln, St. Gallen, Pfäffers, Schännis, Rei-
chenau, St. Régula in Zürich und in Säckingen zu suchen.

Nach altem germanischem und burgundischem Recht wurde
die Heirat einer freien Frau mit einem leibeigenen Mann mit
Enthauptung und dem Feuertod bestraft. Später verlor ein
Freier seine Freiheit, wenn er eine Leibeigene heiratete. Er
wurde mit seiner ganzen Nachkommenschaft ebenfalls Leib-
eigener der Herrschaft seiner Ehefrau. Noch 1484 erließ Bern
ein Verbot gegen die Verehelichung zwischen Freien und Un-
freien. Die Uebertretung dieses Verbotes wurde zwar nicht
mit mit dem Tode oder dem Verlust der Freiheit, sondern noch
mit einer Buße von 29 Gulden bestraft.

Das Los der Leibeigenen war jedoch nicht so schlecht wie
es nach ihrer politisch völlig rechtlosen Stellung scheinen könnte.
Viele waren froh durch freiwillige Unterwerfung der Sorge
nn ihr leibliches Wohl enthoben zu sein. Denn, wenn sie auch
der Zuchtgewalt ihres Leibherrn unterstanden, so hatte dieser
andrerseits auch die Pflicht für sie zu sorgen. Wenn er sie in
schwerer Not im Stiche ließ oder sich ihrer in Krankheit nicht
annahm, dann hatte er seinen Anspruch und sein Recht auf ihren
Besitz verloren. (Fortsetzung folgt.)

Um die Sicherung des Verdienstausfalles beim Wehrmann
Nach Art. 1 unserer Militärorganisation vom Jahre 1997

ist jeder Schweizer wehrpflichtig. Entweder hat er die Militär-
dienstpflicht, oder die Militärsteuerpflicht zu erfüllen. Die Wehr-
Pflicht in beiden Formen soll allen Schweizerbürgern in gleicher
Weise ein Opfer sein, das sie frendig an das große Werk der
Verteidigung der Heimat beizutragen haben.

Wir »nüssen aber konstatieren, daß die heutige Verteilung
sich zu ungunsten der Einen verschoben hat, indem vom Dienst-
Pflichtigen mit Rücksicht auf die gespaunte internationale Lage
immer mehr verlangt werden muß.

Mit der kürzlich beschlossenen Verlängerung der Schulen,
aber namentlich auch der Wiederholungsturse durch die Eidgeu.
Räte, erfährt diese Verschiebung einen derartigen Grad, daß
sich begreiflicherweise verschiedene Bürger daipit befassen und
die aus der Verlängerung resultierenden Erscheinungen zu mil-
dern vorschlagen. (Hoffentlich ist der Grund nicht etwa in den

bevorstehenden Nat.-Ratswahlen zu suchenI)

In letzter Zeit erhielt man Kenntnis von Eingaben und
Vorschlägen von politischen und wirtschaftlichen Organisationen,
sowie auch von militärischen Vereinigungen, die sich mit der
sozialen Seite des Problems beschäftigten. Politiker verschie-
dener Nüancen stellten Motionen und Interpellationen in die-
ser Richtung, denen allerdings der Chef des E. M. D. antworten
konnte, daß diese Angelegenheit schon längere Zeit von den ein-
wlnen Departements« studiert werde und demnächst ein fertiges
Projekt zu erwarten sei. So sollen bald den Worten Taten
folgen.

Es geht ja wirklich um eine bedeutsame Frage. Soll der
Wehrmann für die Zeit da er im Militärdienst steht, nebst dem

Solde eine angemessene Entschädigung erhalten? Eine restlose
Schadloshaltung kann dabei natürlich nicht in Betracht fallen.
Unser Dienst für die Verteidigung der Heimat muß und soll
immer ein Opfer bedeuten. Jedes andere System müßte unsere
Milizarmee verunmöglichen und mit der Zeit zu einer Art
Berufsheer führen.

Schon früher wurde versucht die großen Opfer des Wehr-
mannes erträglich zu gestalten. Namentlich zielt Art. 335 O. R.
darauf ab, dem Arbeitnehmer in gewissen Fällen eine Milde-
rung zu verschaffen. Vornehmlich haben aber davon bis heute
nur unsere Beamten und Angestellten der Oesfentlichkeit profi-
tiert. In der Privatwirtschaft wurde schon seltener eine Ent-
schädigung ausbezahlt, was allerdings nun in den letzten Jahren
auch etwas geändert hat, weil das Verständnis für die Armee
mehr und mehr in alle Kreise eindrang. Diese Lohnzahlung
ging aber ausschließlich auf Kosten der Unternehmung selbst.

Von der obgenannten Gesetzgebung haben dagegen bis
hente nichts profitiert alle Angestellten und Arbeiter, deren
Dienstverhältnis nicht unter diesen Begriff fällt, sowie nament-
lich alle Freierwerbenden, wie Handwerker, Gewerbler, Bauern
usw. Der Art. 335 war übrigens immer nur als Provisorium
betrachtet worden und wurde im Eidgen. Parlament verschie-
deutlich zu revidieren versucht.

Auch die Militärorganisation «om Jahre 1997 sieht beson-
dere Leistungen des Staates an Wehrmänner vor. Der Art. 22

lautet: „Angehörige von Wehrmännern, die durch deren Mili-
tärdienst in Not geraten, sind ausreichend zu unterstützen. Solche
Unterstützungen dürfen nicht als Armenunterstützung behandelt
werden."
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Siefer Strtifel bilbete auch bie ©runbtage ber beutigen
Solbatenfürforge, bie ficb im Saufe ber Sabre febr oerbienftooll
gemacht bat unb fobann nocb mit oerfrfjteberien Sonbs unb
Stiftungen bocbber3ig fomptettiert rourbe.

Sieben ben ftaattirben Stotunterftühungen nacb Strt. 22
SJÏ. 0. unb ber TOilitäroerficherung betfen heute auf freimütiger
SSafis: Sie Scbroeig. fRationatfpenbe, bie SBinfetriebftiftungen,
bie Solbatenbitfen unb bie oerfchiebenen îruppenhilfsfaffen
(SiD., 9tgt. ufm.) in Slot geratenen 2Behrmännern unb ibren
^Ungehörigen. Sa3u fott in näcbfter Seit aucb nod) bie neue
Stiftung gum 2tnbenfeit an bie Srbtarbt bei Saupen fornmen.

Unb troh biefem oietgeftaltigen Stushau ber £>ilfe ftettt ficb

beute bas problem erneut unb groar bringenb.
2Bof)t ift gugugeben, baff ficb bie genannten 3nftitutionen

febr fegensreid) betätigten unb in manche fcbtoere ßebertsfrage
eine Söfung gu bringen oermögen. 3n ben meiften Säften aber
tniiffen fie ficb auf bie bireft 23ebrängten befchränfen unb ba
ftettt fid) bocb bie Srage, ob heute nicht auch ba etroas geholfen
merben fönnte, too eine birefte Slottage noch nicht beftebt. Unb
fcbliehlid) ift es nicht Sache eines jeben 2Bebrmannes, fid) um
eine Unterftiitjung in bisheriger 3orm gu beroerben. 2Bertn
biefe aucb nicht bireft ben ©baratter oon Slrmenunterftüfeungen
haben, fo machen bocb fo oiete „Stille im Satibe" nicht baoott
©ebrauch, roeit fie nichts mit Unterftiifeungen gu tun haben
motten.

So brängt ficb beute bie Stage einer 2trt Serficberung ge=

gen ben Sobnausfatt auf. Db man babei oon 2Serficherungs=
ober 2tusgteicbs= ober Sompenfationsfaffen fpricht, berührt bas
©rnnbfäfetiche eigentlich nicht.

Stuf alte Säfte muff nun gelten ben 2Behrmann gang att=

gemein, mehr als bisher oor ben Unbiltigfeiten gu fcfniben, bie
bie SJlifitärbienftleiftung mit ficb bringt.

3hm unb feiner Samitie fatten bie ©riftenggrunbtagen bef»

fer gefchütjt merben.
Ob biefe Sicherung gleich für alte Sienftteiftungen im

Sinne ber 3nftruftionsfurfe ber TO. 0. oorgufeben märe, bleibt
auch abguftären. Dabei ift gu fagen, bah eoentt. bie erfte Slefr.=
Schute gts fRefrut. oietteicht nicht berücffidjtigt merben müffte,
roeit boch ein geroiffes Opfer oom jungen Staatsbürger oertangt
merben barf unb muh.

Spegiett in 23etrad)t falten mürben bie 2öieberbotungsfurfe,
bann aber auch bie notroenbigen Schulen unb Surfe gur ©r=

langung eines ©rabes, roohei oie(leid)t in ben höheren ©bar»
gen ebenfalls oergichtet merben fönnte. Sin fpegieltes Stugen»
merf ift ber ^eranbitbung oon tüchtigem Saber aus ben freien
^Berufen gu fchenfen, bie heute gegenüber ben ^Beamten unb
Slngefteltten ber Deffentlichfeit, beren Sohn meiftens ficherge»
ftettt ift, ein ungleich großes Opfer gu bringen haben, fjier ift
immer noch gu bebenfen, bah boch bann unb mann ber 2Irt. 10
ber TO. 0. gur Slnroenbung gelangt, roonach „jeber 2Bebrmann
gur SSefleibung eines ©rabes, 3ur ßeiftuitg bes hiefür oorge»
fchriebenetr TOititärbienftes unb gur Uebernahme jebes ihm

übergebenen Sommattbos oerbalten merben fann. ©ine gemiffe
Snappheit fcheint fid) bereits ba unb bort, namentlich für bie

Unteroffigierschargen, geltenb gu machen, roas auherorbenttich
gefährlich ift.

Oie 2trt unb 2Beife, roie ber fßkbrmatm unb feine Satnilie
beffer gefiebert merben fönnen, toirb nocb) grohe Oisfuffionen
ausföfen.

TOan oernimmt oon 23orfcbtägen im Sinne einer 23erfiche=

rung, roooon im eibgen. ^Parlament fchon oerfchiebentlich bie
ÜRebe mar.

Dago ift 311 bemerfett, bah oon grohert Seilen unferes 33ot=

fes heute ein gentrales Softem, g. 33. ber Suoat, ftarf befämpft
miirbe.

©s ift fraglich, ob Organifationen fantonsroeife ober
heereseinheitsroeife beffer unb anpaffungsfäbiger arbeiten roiir»
ben. Ufeue grohe Organifationen merben auf alte Sötte aud) eine
grohe ©egnerfchaft haben, benn bie ©elber fotlen nicht in erfter
ßinie einen 2lpparat unterhalten, fonbern bem 3öebrmanne gu»

fornmen.
3Beitere Sorfchtäge gehen in ber fRichtuug oon 2lusgteid)s=

ober Sompenfationsfaffen in ben eingetnen ^Berufen ober beren
SBerbänben.

Sehr tief fchneibenb roirb bie Srage bes Obligatoriums
fein. Schon heute melbet man, bah oon geroiffer Seite ein
Obligatorium auf alte Sötte befämpft miirbe, roeit es feinen
Sinn habe, bie bisherigen, nicht unbebeutenben ßeiftungen,
namentlich in ber 3nbuftrie, einfach aufgugeben unb ftaattichen
3mang einguführen. fjier fdieint atterbings eine fiöfung mög»
lieh gu fein, inbetn man oom obtigatorifchen ©intritt in eine
Saffe 'befreit mürbe, im TOoment, too auf prioater ©ruttblage
bas ©teiche gefdjaffen unb burcbgefiihrt roirb. ©s fcheint fogar,
bah gemiffe inbuftrielte Sreife gegenroärtig höhere Stnfätge aus»
begabten, als fie burd)fchnitt(id) oorgefeben finb, roomit biefe
2trbeitertreife eine 23erfd)tecf)terung erfahren mürben.

3Benrt aber auf eine reine Sreiroittigfeit ahgefteltt miirbe,
fo mürben toieberum jene Sreife nid)ts beitragen, bie heute
fchon barnach trachten, mögtichft militärbienftfreies ißerfonat
einguftetten, unb auch roeibliches tperfonat oorgiehett.

Sie gröhten Schmierigfeiten beftehen nad) roie oor bei
ber SBerficherung oon Sreierroerbenbeti, ßanbroerferit, ©eroerb»
lern unb 33auern ufm. 2tber gerabe hier muh ein fünftiges ®e=

feig etroas bieten.
Stuf ade Sälte barf nichts überftürgt merben. 3m 3ntereffe

unferer 2Bebrbereitfcbaft muh eine ßöfung angeftreht unb er»

funben toerben, bie praftifch branchbar ift unb befriebigetib at=
beiten fann.

3Benn hunberte oon TOittionen für bie materiefte 2tufrü»
ftung unferer 2lrmee bereit geftettt merben, beren fRotroenbig»
feit gtiicfticherroeife heute niemanb mehr beftreitet, fo muh es

auch mögtid) fein, bie fogiate Srage 31t töfen, bettn fchtuhenbtid)
toerben nicht Stahl unb SSeton fiegen, fonbern ber fanatifche
SSerteibigungsroitte bes gangen SBotfes! 0.33.

Sungi gû(wigfltw»grou

©je cl;tmnt tts ber ^abrigge I;et,

It b'23ei tt b'SIrtne ft; toie 23lei.

©ie riglet b'©ättglt0tttvett ttttf.
©eif t;tte. ^net e teuffe ©clnmttf.

!ß)er £ag ifcl; oitr. Gs ifttinglt Jttichto.
©cbmär fiht jte ttf tte I;erte ©tucbl.
S)a, fueg: '0 glärtjf tmf i tf;rem 23licf

255ie oom tte grojfe, große ©Ittei

©ie eßrcimet im tte Giförblt tmt. »

füngfattge Itgf es £fcf;öög(t britt.

G0 glifmeto Sfel;ööp(t für tteo Gt)lp0

©te rttmmf'b i b'^attg tt ffricßlet'b lt>0.

Ü)rttf fteit ftc tmf tt el;ocl;et fDraeßt.
G0 tfcf; tttb intrttäßttt. ©Ig ifdf 0 gmacht.
G 33'tre getf. '0 cfutmt tl;re 'Jiiet.

Gr Ittegf fe totems 233tmger et. äuitigev

75« Die Berner Woche Nr, 28

Dieser Artikel bildete auch die Grundlage der heutigen
Soldatenfürsorge, die sich im Lause der Jahre sehr verdienstvoll
gemacht hat und sodann noch mit verschiedenen Fonds und
Stiftungen hochherzig komplettiert wurde.

Neben den staatlichen Notunterstützungen nach Art, 22

M, O, und der Militärversicherung helfen heute auf freiwilliger
Basis: Die Schweiz, Nationalspende, die Winkelriedstiftungen,
die Soldatenhilfen und die verschiedenen Truppenhilfskassen
(Dio., Rgt, usw,) in Not geratenen Wehrmännern und ihren
Angehörigen, Dazu soll in nächster Zeit auch noch die neue
Stiftung zum Andenken an die Schlacht bei Laupen kommen.

Und trotz diesem vielgestaltigen Ausbau der Hilfe stellt sich

heute das Problem erneut und zwar dringend,
Wohl ist zuzugeben, daß sich die genannten Institutionen

sehr segensreich Getätigten und in manche schwere Lebensfrage
eine Lösung zu bringen vermögen. In den meisten Fällen aber
müssen sie sich auf die direkt Bedrängten beschränken und da
stellt sich doch die Frage, ob heute nicht auch da etwas geholfen
werden könnte, wo eine direkte Notlage noch nicht besteht. Und
schließlich ist es nicht Sache eines jeden Wehrmannes, sich um
eine Unterstützung in bisheriger Form zu bewerben. Wenn
diese auch nicht direkt den Charakter von Armenunterstützungen
haben, so machen doch so viele „Stille im Lande" nicht davon
Gebrauch, weil sie nichts mit Unterstützungen zu tun haben
wollen.

So drängt sich heute die Frage einer Art Versicherung ge-
gen den Lohnausfall auf. Ob man dabei von Versicherungs-
oder Ausgleichs- oder Kompensationskassen spricht, berührt das
Grundsätzliche eigentlich nicht.

Auf alle Fälle muß nun gelten den Wehrmann ganz all-
gemein, mehr als bisher vor den Unbilligkeiten zu schützen, die
die Militärdienftleistung mit sich bringt.

Ihm und seiner Familie sollen die Existenzgrundlagen des-

ser geschützt werden.
Ob diese Sicherung gleich für alle Dienstleistungen im

Sinne der Instruktionskurse der M, O, vorzusehen wäre, bleibt
auch abzuklären. Dabei ist zu sagen, daß eventl. die erste Rekr,-
Schule gls Rekrut, vielleicht nicht berücksichtigt werden müßte,
weil doch ein gewisses Opfer vom jungen Staatsbürger verlangt
werden darf und muß.

Speziell in Betracht fallen würden die Wiederholungskurse,
dann aber auch die notwendigen Schulen und Kurse zur Er-
langung eines Grades, wobei vielleicht in den höheren Char-
gen ebenfalls verzichtet werden könnte. Ein spezielles Augen-
merk ist der Heranbildung von tüchtigem Kader aus den freien
Berufen zu schenken, die heute gegenüber den Beamten und
Angestellten der Öffentlichkeit, deren Lohn meistens sicherge-
stellt ist, ein ungleich großes Opfer zu bringen haben. Hier ist
immer noch zu bedenken, daß doch dann und wann der Art, 1»
der M, O, zur Anwendung gelangt, wonach „jeder Wehrmann
zur Bekleidung eines Grades, zur Leistung des hiefllr vorge-
schriebenen Militärdienstes und zur Uebernahme jedes ihm

übergebenen Kommandos verhalten werden kann. Eine gewisse

Knappheit scheint sich bereits da und dort, namentlich für die

Unteroffizierschargen, geltend zu machen, was außerordentlich
gefährlich ist.

Die Art und Weise, wie der Wehrmann und seine Familie
besser gesichert werden können, wird noch große Diskussionen
auslösen.

Man vernimmt von Vorschlägen im Sinne einer Versiehe-

rung, wovon im eidgen, Parlament schon verschiedentlich die
Rede war.

Dazu ist zu bemerken, daß von großen Teilen unseres Vol-
kes heute ein zentrales System, z, B, der Suval, start bekämpft
würde.

Es ist fraglich, ob Organisationen kantonsweise oder
Heereseinheitsweise besser und anpassungsfähiger arbeiten wllr-
den. Neue große Organisationen werden auf alle Fälle auch eine
große Gegnerschaft haben, denn die Gelder sollen nicht in erster
Linie einen Apparat unterhalten, sondern dem Wehrmanne zu-
kommen.

Weitere Vorschläge gehen in der Richtung von Ausgleichs-
oder Kampensationskassen in den einzelnen Berufen oder deren
Verbänden,

Sehr tief schneidend wird die Frage des Obligatoriums
sein, Schon heute meldet man, daß von gewisser Seite ein
Obligatorium auf alle Fälle bekämpft würde, weil es keinen
Sinn habe, die bisherigen, nicht unbedeutenden Leistungen,
namentlich in der Industrie, einfach aufzugeben und staatlichen
Zwang einzuführen. Hier scheint allerdings eine Lösung mög-
lich zu sein, indem man vom obligatorischen Eintritt in eine
Kasse befreit würde, im Moment, wo auf privater Grundlage
das Gleiche geschaffen und durchgeführt wird. Es scheint sogar,
daß gewisse industrielle Kreise gegenwärtig höhere Ansätze aus-
bezahlen, als sie durchschnittlich vorgesehen sind, womit diese
Arbeiterkreise eine Verschlechterung erfahre» würden.

Wenn aber auf eine reine Freiwilligkeit abgestellt würde,
so würden wiederum jeue .Kreise nichts beitrage», die heute
schon darnach trachten, möglichst militärdienstfreies Personal
einzustellen, und auch weibliches Personal vorziehen.

Die größten Schwierigkeiten bestehen nach wie vor bei
der Versicherung von Freierwerbenden, Handwerkern, Gewerb-
lern und Bauern usw. Aber gerade hier muß ein künftiges Ge-
setz etwas bieten.

Auf alle Fälle darf nichts überstürzt werden. Im Interesse
unserer Wehrbereitschaft muß eine Lösung angestrebt und er-
funden werden, die praktisch brauchbar ist und befriedigend ar-
beiten kann.

Wenn Hunderte von Millionen für die materielle Aufrü-
stung unserer Armee bereit gestellt werden, deren Notwendig-
keit glücklicherweise heute niemand mehr bestreitet, so muß es

auch möglich sein, die soziale Frage zu lösen, denn schlußendlich
werden nicht Stahl und Beton siegen, sondern der fanatische
Verteidigungswille des ganzen Volkes! D.B,
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